
 
 

 

Der Landrat des Lahn-Dill-Kreises 
Abteilung Veterinärwesen und Verbraucherschutz 

Schlossstraße 20,  35745 Herborn   -   Telefon: 06441-407 77 11, Telefax: 06441- 407 77 23 
 
 

Anforderungen an die Ausstattung und das Speisesortiment  
für Imbissstände als vorübergehende Einrichtungen auf Vereins-, 

Straßenfesten, Märkten und sonstigen öffentlichen Veranstaltungen 
Stand Januar 2016 

 

 

Sie haben von der Verwaltungsbehörde (Stadt / Gemeinde) die Erlaubnis zum vorübergehenden Betrieb 
einer Schank- und Speisewirtschaft erhalten und müssen nun für die ordnungsgemäße Abwicklung Ihrer 
Veranstaltung und für die Einhaltung der einschlägigen Rechtsvorschriften Sorge tragen. Sie als 
Veranstalter tragen die Hauptverantwortung für die Herstellung und das Inverkehrbringen sicherer 
Lebensmittel. Sie sind  dafür verantwortlich, die erforderlichen hygienischen Bedingungen sicherzustellen. 
 
Um Beanstandungen zu vermeiden, bitten wir folgende Punkte zu beachten: 
 

1. Imbiss- bzw. Verkaufsstände müssen so gelegen sein, dass eine nachteilige 
Beeinflussung der Lebensmittel insbesondere durch Witterungseinflüsse, Staub, 
Gerüche, Verunreinigungen und Insekten vermieden wird. Stände müssen überdacht 
und sollten allseitig, bis auf die offene Verkaufsseite, geschlossen sein.  
Der Standplatz muss befestigt sein - erforderlichenfalls muss ein geeigneter Boden im 
Verkaufsstand ausgelegt werden. 

 
2. Die Verkaufseinrichtungen müssen über eine Handwaschgelegenheit mit fließendem 

Warmwasser von Trinkwasserqualität, Flüssigseife und Einweghandtücher und 
erforderlichenfalls über eine ausreichende Spülanlage verfügen. Durch Waschvorgänge 
dürfen die Lebensmittel nicht nachteilig beeinflusst werden. 

 
3. Flächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, müssen leicht zu reinigen und 

erforderlichenfalls zu desinfizieren sein. Sie müssen aus glattem, abriebfestem, 
korrosionsfestem und nichttoxischem Material bestehen. 

 
4. Gegenüber dem Kunden ist eine ausreichend hohe Abschirmung erforderlich, so dass 

unverpackte Lebensmittel sowie aufgestellte Grills, Pfannen, Waffeleisen, etc. nicht 
berührt oder nachteilig beeinflusst werden können (z.B. Husten- und Niesschutz). 

 
5. Es sind in ausreichender Zahl Kühl- und ggf. Tiefkühlmöglichkeiten bereitzustellen, um 

die produktspezifischen Temperaturanforderungen einzuhalten. Warmzuhaltende 
Speisen dürfen maximal 3 Stunden bei mindestens +65°C vorrätig gehalten werden. 
 
Folgende Temperaturen sind einzuhalten: 
 

 

 
6. Unverpackte Lebensmittel (z.B. Brötchen, etc.) dürfen bei der Lagerung keinen direkten 

Bodenkontakt haben. Zum Aufbewahren, Umhüllen und Verpacken dürfen nur lebens-

mittelechte Behälter/Materialien verwendet werden. Beachten Sie dieses Zeichen:   
 
7. Während der gesamten Verkaufszeit müssen hygienisch einwandfreie sanitäre Anlagen 

zur Verfügung stehen. 
>>> bitte wenden >>> 

Tiefkühlprodukte - 18°C 
Hackfleisch (frisch)  
Hackfleisch (in Fertigpackung) 

+4°C 
+2°C 

Fleisch / Fleischerzeugnisse +4°C - +7°C, 
Fisch +2°C 
Geflügel / Wild  +4°C 
Molkereiprodukte (kühlpflichtig)  + 8°C - +10°C 



8. Die Getränkeschankanlage ist vor der Inbetriebnahme zu reinigen. Für die Wasserzufuhr  
sind lebensmittelechte Leitungen zu verwenden (siehe Merkblatt Trinkwasserhygiene). 
Zum Spülen von Gläsern ist Trinkwasser zu verwenden. Es müssen Doppelbecken oder  
Spülgeräte zur Verfügung stehen. Die Spülbecken sind an eine Abwasserleitung anzu- 
schließen. Sie haben dafür Sorge zu tragen, dass die Trinkgefäße einwandfrei und  
hygienisch gereinigt sind und keine Rückstände von Reinigungsmitteln an den Gefäßen  
anhaften (Reinigen und Klarspülen).  

 
9. Personen, die unverpackte Lebensmittel behandeln oder abgeben, müssen saubere 

Kleidung, erforderlichenfalls Schutzkleidung tragen. 
 

10. Eine sachkundige Person (Metzgermeister, Koch, Gastwirt, Lebensmittelkaufmann) sollte 
aktiv oder passiv beratend einbezogen werden. Bei der Abgabe von leichtverderblichen 
Lebensmitteln sollte die verantwortliche Person im Besitz einer gültigen Belehrung nach 
§ 43 Infektionsschutzgesetz sein (siehe Merkblatt Infektionsschutz beim Umgang mit 
Lebensmitteln). 

  
11. Es müssen angemessene Vorrichtungen und/oder Einrichtungen zur hygienischen 

Lagerung und Entsorgung von Abfällen vorhanden sein. 
 

12. Eigenkontrollmaßnahmen nach VO 852/2004 über Lebensmittelhygiene sind in 
angemessenem Rahmen durchzuführen. 

 
 
Für die Abgabe von Speisen ist folgendes zu beachten: 
 

1. Es wird dringend empfohlen, auf leicht verderbliche Lebensmittel zu verzichten (z.B. 
rohes Hackfleisch Mayonnaise, Remoulade, Creme oder Sahne, auch Sahnetorte oder 
ähnliches). Gleiches gilt für Lebensmittel, die unter Verwendung dieser leicht 
verderblichen Produkte hergestellt wurden. 

 
2. Rohes Fleisch und Geflügel sowie Frischfisch müssen vor der Abgabe durcherhitzt 

werden. 
 

3. Beachten Sie die Auszeichnungspflicht von: 
 

• Zusatzstoffen: bei Lebensmitteln und Getränken wie z.B. Geschmacksverstärker, 
Antioxidationsmittel, Konservierungsstoffe, Farbstoffe, etc.  

• Allergenen: bei Veranstaltungen über einen längeren Zeitraum (mehr als 1.Tag, bzw. 
regelmäßig) sind Informationen über den Gehalt an Allergenen bereitzuhalten.  

 

Ausführlichere Informationen entnehmen sie bitte unserem Merkblatt. 
 

 
Weitere Informationen 
 

- Merkblatt „Kenntlichmachung von Zusatzstoffen, Allergenen und gentechnisch veränderten …“ 
(Erhältlich bei der Abteilung Veterinärwesen und Verbraucherschutz,  
Fachdienst Lebensmittelüberwachung) 

 
- Merkblatt „Installation und Betrieb von Trinkwasseranlagen auf Volksfesten, Messen und 

ähnlichen Veranstaltungen“ 
- Merkblatt „Infektionsschutz beim Umgang mit Lebensmitteln“ 

(Erhältlich bei der Abteilung Gesundheit, Schlossstr. 20, 35745 Herborn, Tel.: 06441-407 -1616) 
 

Ihrer Veranstaltung wünschen wir einen guten Verlauf. 
 

Sollten Sie weitere Auskünfte benötigen, wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Fachdienstes Lebensmittelüberwachung. 

 
 
 
 

Dieses Merkblatt dient lediglich der Information und nennt Schwerpunkte. Die Ausführungen dieses Merkblattes erheben keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. Es können daraus keine Rechtsansprüche abgeleitet werden. 


